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Grundfähigkeits-Schutzbrief für Kinder mit BU- 
Wechseloption 

Was die Absicherung gegen den Verlust von Grundfähigkeiten für die 
Kleinen ist, bedeutet der Schutz gegen Berufsunfähigkeit für die 
Großen. 

Ein günstiger Zeitpunkt! In jungen Jahren sind die Prämien für einen 
umfassenden Berufsunfähigkeitsschutz niedrig. Deshalb lohnt es sich, 
ihn direkt zum Studium oder Berufsstart abzuschließen. Dank der 
Wechseloption in die BerufsunfähigkeitsVorsorge kann das 
Berufsleben gut geschützt beginnen! 

Unter folgenden Voraussetzungen können Kinder die obligatorische 
Wechseloption vom Grundfähigkeits-Schutzbrief in die 
BerufsunfähigkeitsVorsorge nutzen. 

• Das versicherte Kind muss bei Abschluss des Grundfähigkeits-
Schutzbriefes zwischen 5 Jahren (Schulfähigkeit festgestellt) 
und 14 Jahren alt sein  

• Innerhalb von 6 Monaten nach der erstmaligen Aufnahme
• der ersten Berufsausbildung
• des ersten Studiums
• der ersten Berufstätigkeit

• Es entsteht:
• Keine Versorgungslücke
• Keine erneute Gesundheitsprüfung

• Lediglich Abfrage nach Hobbyrisiken, Beruf und Einkommen

Beispiel: 

* Schuleignung festgestellt, ** Leistungsdauer bis 62. Lj
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